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Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 ist hochinfektiös und hat sich in kurzer Zeit
weltweit verbreitet. Auch in Deutschland gibt es mittlerweile zahlreiche Fälle. Die
Erkrankung COVID-19 verläuft in den meisten Fällen als grippaler Infekt und ist von
einem Schnupfen oder einer echten Grippe (Influenza) klinisch nicht zu unterscheiden.
Deshalb sind präventive Maßnahmen zu ergreifen.

Der Senat hat der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz mit Senatsbeschluss
im Verfügungswege am 11. März 2020 die Zuständigkeit für den Erlass von
Allgemeinverfügungen gemäß § 28 Absatz 1 des Gesetzes zur Verhütung und
Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG)
zur Verhinderung der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 und COVID-19 nach §
42 Satz 4 Bezirksverwaltungsgesetz in Verbindung mit § 1 Absatz 4 des Gesetzes über
Verwaltungsbehörden übertragen.

In Erweiterung der Anordnungen der Allgemeinverfügung vom 15.03.2020 (Amtlicher
Anzeiger 2020, S. 333) und vom 16.03.2020 (Amtlicher Anzeiger 2020, S. 336a) trifft
die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz im Einvernehmen mit der Behörde
für Inneres und Sport und mit der Senatskanzlei für das gesamte Gebiet der Freien und
Hansestadt Hamburg folgende 

Allgemeinverfügung

1. Ansammlungen von mehr als 6 Personen an öffentlichen Orten sind untersagt, soweit
nachstehend nichts anderes geregelt ist.

2. Ansammlungen im Sinne von Ziffer 1 sind zulässig: 

a) für die Berufsausübung im Sinne des Art. 12 Absatz 1 Grundgesetz, soweit diese
nicht gesondert eingeschränkt ist,

b) für die Wahrnehmung der Aufgaben oder des Dienstes als Mitglied der Bürgerschaft,
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als Mitglied des Senats, als Mitglied des Verfassungsgerichts, als Mitglied eines
Verfassungsorgans des Bundes oder anderer Länder, als Beamter oder Richter, für die
Wahrnehmung von anderen Aufgaben im Öffentlichen Dienst, für die Wahrnehmung von
Aufgaben im diplomatischen oder konsularischen Corps oder für die Wahrnehmung von
Aufgaben als Organ der Rechtspflege,

c) für die Wahrnehmung von Aufgaben von Krankenhäusern, medizinischen und
pflegerischen Einrichtungen, ärztlichen Praxen, Praxen der Physiotherapie oder der
Anschlussheilbehandlung, anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie
Apotheken und Sanitätshäusern, 

d) in Gerichten und Behörden oder bei anderen Hoheitsträgern sowie in anderen Stellen
oder Einrichtungen, die öffentlich-rechtliche Aufgaben wahrnehmen, soweit diese nicht
gesondert eingeschränkt sind oder diese nicht für den Zutritt durch Nichtbedienstete
gesperrt sind,

e) für die sonstige Mitwirkung bei der Bewältigung der aktuellen Infektionslage
entsprechend der Mitwirkung beim Katastrophenschutz im Sinne von § 3 des
Hamburgischen Katastrophenschutzgesetzes,

f) für die Berichterstattung durch Vertreter von Presse, Rundfunk, Film und anderer
Medien.

3. Ansammlungen im Sinne von Ziffer 1 sind zulässig, wenn diese im Zusammenhang
mit der Versorgung mit Lebensmitteln, Gütern und Dienstleistungen des täglichen
Bedarfs in den folgenden Betrieben und Einrichtungen stehen:

a) Einzelhandel für Lebensmittel, 
b) Wochenmärkte, 
c) Abhol- und Lieferdienste, 
d) Getränkemärkte, 
e) Apotheken, 
f) Sanitätshäuser, 
g) Drogerien, 
h) Tankstellen, 
i) Banken und Sparkassen,
j) Poststellen, 
k) Frisöre, 
l) Reinigungen, 
m) Waschsalons, 
n) Zeitungsverkauf, 
o) Bau-, Gartenbaubedarfsmärkte,
p) Tierbedarfsmärkte sowie 
q) der Großhandel.

Wenn die räumlichen Bedingungen und die Art des Betriebs oder der Dienstleistung es
zulassen, müssen die hierbei anwesenden Personen einen Mindestabstand von 1,5
Metern zueinander einhalten. Dies gilt nicht für Personen, die in der gleichen Wohnung
(Art. 13 GG) leben.

4. Ansammlungen im Sinne von Ziffer 1 sind zulässig, wenn diese im Zusammenhang
mit der Versorgung von anderen, hilfebedürftigen Personen mit Lebensmitteln, Gütern
und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs im Sinne der Nummer 3 stehen, soweit
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diese nicht gesondert eingeschränkt ist.

5. Ansammlungen im Sinne von Ziffer 1 sind zulässig, wenn diese im Zusammenhang
mit der Betreuung von hilfebedürftigen Personen stehen, wenn diese nicht anders
möglich ist und soweit diese nicht gesondert eingeschränkt ist.

6. Ansammlungen im Sinne von Ziffer 1 sind zulässig, wenn diese im Zusammenhang
mit dem Besuch, der Begleitung und Abholung von Kindern in Schulen,
Kindertagesstätten oder andere Betreuungseinrichtungen stehen, soweit der Besuch
dieser Einrichtungen nicht gesondert eingeschränkt ist. 

7. Ansammlungen an öffentlichen Orten von mehr als 6 Personen, die in einer engen
familiären Beziehung oder familiären Lebensgemeinschaft zueinander stehen, sind
zulässig. 

8. Ansammlungen im Sinne von Ziffer 1 sind für die Teilnahme an Bestattungen und
Trauerfeiern Orten im engen familiären Kreis zulässig, soweit diese nicht gesondert
eingeschränkt sind.

9. Der Betrieb von Gaststätten im Sinne des Gaststättengesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 20. November 1998 (BGBl. I S. 3418), zuletzt geändert durch
Artikel 14 des Gesetzes vom 10. März 2017 (BGBl. I S. 420), wird untersagt.

Das gilt auch für Speiselokale und Betriebe, in denen Speisen zum Verzehr an Ort und
Stelle abgegeben werden, Personalrestaurants, Kantinen sowie Speiselokale im
Beherbergungsgewerbe (wie beispielsweise Hotelrestaurants).

Ausgenommen von der Untersagung bleibt die Auslieferung von Speisen und Getränken
sowie deren Abverkauf zum Mitnehmen.

10. Soweit die Allgemeinverfügungen vom 15. März 2020 und vom 16. März 2020 von
den vorstehenden Anordnungen abweichende Regelungen enthalten, gehen die
vorstehenden Anordnungen den Allgemeinverfügungen vom 15. März 2020 und vom
16. März 2020 vor.

11. Diese Anordnungen sind gemäß § 28 Absatz 3 i.V. m. § 16 Absatz 8 IfSG sofort
vollziehbar. 

12. Diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 Hamburgisches
Verwaltungsverfahrensgesetz durch Zugänglichmachung im Internet öffentlich bekannt
gegeben. Es wird bestimmt, dass sie mit der Zugänglichmachung im Internet als
bekanntgegeben gilt (§ 41 Abs. 4 Satz 7 Hamburgisches Verwaltungsverfahrensgesetz)
und zu diesem Zeitpunkt in Kraft tritt.

13. Diese Allgemeinverfügung gilt zunächst bis einschließlich 16. April 2020.

14. Auf die Strafbarkeit einer Zuwiderhandlung gegen die vorstehenden Anordnungen
gemäß § 75 Absatz 1 Nummer 1, Absatz 3 IfSG wird hingewiesen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Behörde für Gesundheit und
Verbraucherschutz – Amt für Gesundheit – einzulegen. Widerspruch und
Anfechtungsklage haben gemäß § 28 Absatz 3 in Verbindung mit § 16 Absatz 8 IfSG
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keine aufschiebende Wirkung.

Begründung

Zweck des Infektionsschutzgesetzes ist es, übertragbaren Krankheiten beim Menschen
vorzubeugen, Infektionen frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung zu
verhindern. Gemäß § 28 Absatz 1 Satz 2 IfSG kann die zuständige Behörde
Veranstaltungen oder sonstige Ansammlungen einer größeren Anzahl von Menschen
beschränken oder verbieten, die eine Verbreitung von Krankheitserregern begünstigen.

Durch den vorherrschenden Übertragungsweg von SARS-CoV-2 (Tröpfchen) z.B. durch
Husten, Niesen oder teils mild erkrankte oder auch asymptomatisch infizierte Personen
kann es bei Ansammlungen von Gästen in Gaststätten sowie an anderen öffentlichen
und nichtöffentlichen Orten zu einer Vielzahl von Übertragungen kommen. Die nunmehr
weitergehenden Beschränkungen sind angesichts der Entwicklung der Epidemie
erforderlich, um die Ausweitung zu verzögern, damit das Gesundheitswesen zu
entlasten und somit die erforderlichen Kapazitäten für die Behandlung der Erkrankten,
aber auch sonstiger Krankheitsfälle bereit zu halten. Die vorgesehenen Ausnahmen
dienen der freien Berufsausübung, der Funktionsfähigkeit des Staates und seiner
Einrichtungen, der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems, der freien
Berichterstattung der Medien sowie dem Schutz der Familie. Die Lieferung und der
Abverkauf von Speisen und Getränken bleiben ausgenommen, weil sie nicht zu
Ansammlungen von Personen führen.

Die Beschränkungen sind geboten und verbunden mit den Ausnahmeregelungen auch
verhältnismäßig. Nach der aktuellen Erkenntnislage muss davon ausgegangen werden,
dass keine Schutzmaßnahmen getroffen werden können, die gleich effektiv, aber
weniger eingriffsintensiv sind. 

Hamburg, den 20. März 2020
Die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
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Allgemeinverfügung zur befristeten 
Ausnahme vom Beschäftigungsverbot an 

Sonn- und Feiertagen und für 
Abweichungen von bestimmten 

Beschränkungen des Arbeitszeitgesetzes 
aus Anlass der Ausbreitung des 

Coronavirus 
(SARS-CoV-2)

Die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz 
erlässt für alle nichtöffentlichen Unternehmen und Betriebe 
im Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg auf der 
Grundlage des § 15 Abs. 2 Arbeitszeitgesetz (ArbZG) in 
Verbindung mit §§ 35, 41 Abs. 4 Hamburgisches Verwal-
tungsverfahrensgesetz (HmbVwVfG) folgende

Allgemeinverfügung

Befristete Ausnahme vom Beschäftigungsverbot 
an Sonn- und Feiertagen und für Abweichungen von 

bestimmten Beschränkungen des Arbeitszeitgesetzes aus 
Anlass der Ausbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2)

1. Auf der Grundlage von § 15 Abs. 2 ArbZG wird abwei-
chend von § 9 ArbZG die Beschäftigung von Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern an Sonn- und Feiertagen 
mit folgenden Tätigkeiten bewilligt:

• Produktion, Verpacken (inkl. Abfüllen), Kommissio-
nieren, Liefern, Be- und Entladen und Einräumen 
von Waren des täglichen bzw. periodischen Bedarfs 
(z. B. Hygieneartikel, Lebensmittel),

• Produktion, Verpacken (inkl. Abfüllen), Kommissio-
nieren, Liefern, Be- und Entladen und Einräumen 

von Medizinprodukten, Medikamenten sowie weite-
ren apothekenüblichen Artikeln,

• Produktion, Verpacken (inkl. Abfüllen), Kommissio-
nieren, Liefern, Be- und Entladen und Einräumen 
von Produkten, die zur Eingrenzung, Bekämpfung 
und Bewältigung des Infektionsgeschehens durch 
das Coronavirus (SARS-CoV-2) eingesetzt werden,

• Medizinische Behandlung und Versorgung von 
 Patientinnen und Patienten einschließlich Assistenz- 
und Hilfstätigkeiten.

2. Für die in Ziffer 1 genannten Tätigkeiten wird zudem 
abweichend von § 11 Abs. 3 ArbZG festgelegt, dass für 
die im Rahmen der Ausnahmebewilligung geleistete 
Sonn- und Feiertagsbeschäftigung innerhalb eines Zeit-
raums von acht Wochen ein Ersatzruhetag zu gewähren 
ist. Mindestens 15 Sonntage im Jahr müssen beschäfti-
gungsfrei bleiben (§ 11 Abs. 1 ArbZG).

3. Abweichend von § 3 ArbZG kann bei den unter Ziffer 1 
genannten Tätigkeiten sowie

a) bei Not- und Rettungsdiensten sowie bei Werksfeuer-
wehren,

b) zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung sowie der Funktionsfähigkeit von 
Gerichten und Behörden und für Zwecke der Vertei-
digung,

c) in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen zur 
Behandlung, Pflege und Betreuung von Personen,

d) beim Rundfunk, bei Nachrichtenagenturen sowie bei 
den der Tagesaktualität dienenden Tätigkeiten für 
andere Presseerzeugnisse, bei tagesaktuellen Aufnah-
men auf Ton- und Bildträger,

e) in Verkehrsbetrieben,
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Amtl. Anz. Nr. 28aDonnerstag, den 19. März 2020

f) in den Energie- und Wasserversorgungsbetrieben 
sowie in Abfall- und Abwasserentsorgungsbetrieben,

g) in der Landwirtschaft und in der Tierhaltung sowie 
in Einrichtungen zur Behandlung und Pflege von 
Tieren,

h) im Bewachungsgewerbe und bei der Bewachung von 
Betriebsanlagen,

i) bei der Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit 
von Datennetzen und Rechnersystemen,

 die zulässige tägliche Arbeitszeit auf maximal 12 Stun-
den pro Tag verlängert werden.

 Auch bei Nutzung dieser Ausnahme darf die Arbeitszeit 
wöchentlich im Durchschnitt von 6 Kalendermonaten 
oder 24 Wochen, 48 Stunden nicht überschreiten (§ 15 
Abs. 4 ArbZG).

4. Für die in Ziffer 1 und Ziffer 3 Buchstaben a bis i 
genannten Tätigkeiten muss abweichend von § 5 Abs. 2 
ArbZG nach einer Verlängerung der täglichen Arbeits-
zeit über 11 Stunden hinaus eine ununterbrochene 
Ruhezeit von 11 Stunden gewährleistet werden.

5. Abweichend von § 16 Abs. 2 ArbZG sind bei Inan-
spruchnahme der Ausnahmebewilligungen nach Ziffern 
1 und 3 die Lage und die Dauer der tatsächlich geleiste-
ten Arbeitszeiten (Beginn und Ende) und die Frei-
schichten für jeden Beschäftigten in einer Monatsliste 
zu dokumentieren und auf Verlangen der Aufsichtsbe-
hörde vorzulegen. Die Arbeitszeitnachweise sind mit 
einer Aufstellung der betroffenen Beschäftigten zwei 
Jahre lang aufzubewahren und der zuständigen Auf-
sichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

6. Die Ausnahmen nach Ziffern 1 bis 5 sind bis zum 30. 
April 2020 befristet und gelten nur für Beschäftigte über 
18 Jahre, die den Arbeitszeitregelungen des Arbeitszeit-
gesetzes unterliegen.

7. Aufgrund von § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungs-
gerichtsordnung wird im öffentlichen Interesse die 
sofortige Vollziehung angeordnet.

8. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der 
Bekanntmachung im Amtlichen Anzeiger in Kraft.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist bei der Behörde für Gesundheit und 
Verbraucherschutz einzulegen.

Begründung

Zu Ziffern 1 und 2

Die Infektionen mit dem Virus SARS-CoV-2 breiten 
sich in großer Geschwindigkeit in Deutschland flächende-
ckend aus. Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg 
hat auf Grund der Empfehlungen der WHO und des RKI 
drastische Maßnahmen getroffen, um die Ausbreitung des 
Virus zu verlangsamen. Dazu gehören neben der Schlie-
ßung von Schulen und Kindergärten weitgehende Ein-
schränkungen des öffentlichen Lebens.

Nach § 15 Abs. 2 ArbZG kann die Aufsichtsbehörde über 
die im Gesetz vorgesehenen Ausnahmen hinaus weiterge-
hende Ausnahmen zulassen, soweit sie im öffentlichen 
Interesse dringend nötig sind. Diese Voraussetzungen lie-
gen vor. Die neben § 15 Abs. 2 ArbZG vorgesehenen gesetz-
lichen und behördlichen Ausnahmen und Abweichungen 
vom Sonn- und Feiertagsarbeitsverbot reichen nicht aus, 
um die im dringenden öffentlichen Interesse zu erledigen-
den Arbeiten ausführen zu können.

Das für die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung auf 
der Grundlage des § 15 Abs. 2 ArbZG erforderliche drin-
gende öffentliche Interesse ist gegeben. Infektionen mit 
dem Virus SARS-CoV-2 sind inzwischen in allen Bundes-
ländern nachgewiesen. Die Anzahl der Infizierten nimmt 
aktuell weiter zu, und die WHO hat die Ausbreitung des 
Virus als Pandemie eingestuft. Die durch die Länder zur 
Eindämmung der Ausbreitung zu ergreifenden Maßnah-
men reichen von der Untersagung von Veranstaltungen bis 
hin zur Schließung von Schulen und Kindertageseinrich-
tungen. Die Bevölkerung ist dazu angehalten, soziale Kon-
takte – soweit es möglich ist – zu vermeiden.

Die hierdurch entstehende Verunsicherung der Bevölke-
rung führt zu einer vermehrten Bevorratung an diversen 
Artikeln des täglichen Bedarfs wie Trockenlebensmitteln, 
Hygieneartikeln, Desinfektionsmitteln und dergleichen.

Die Ausnahme des Verbots der Sonn- und Feiertagsar-
beit beschränkt sich auf Tätigkeiten zur Sicherstellung des 
Bedarfs an Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs 
sowie medizinischen Produkten und Waren, die möglichst 
allen Teilen der Bevölkerung in ausreichendem Maße zur 
Verfügung stehen sollen. In Folge der rasanten Ausbreitung 
des Coronavirus kommt es allerdings vermehrt zu Vorrats-
käufen der Bevölkerung vor allem bei haltbaren Lebensmit-
teln sowie Hygieneartikeln des täglichen Bedarfs und auch 
zu Versorgungsengpässen mit dringend benötigten Medi-
zinprodukten und anderen Waren (wie z. B. Atemschutz-
masken, Desinfektionsmittel, Gummihandschuhe, Mund-
schutz). Derzeit ist eine ausreichende Versorgung der 
Bevölkerung mit diesen Artikeln nicht durchgehend sicher-
gestellt. Durch eine Ausnahme vom Verbot der Sonn- und 
Feiertagsarbeit in dem durch die Allgemeinverfügung vor-
gesehenen Umfang kann eine Belieferung der Verkaufsstel-
len und Apotheken und ein Nachfüllen der Lager und 
Regale auch an Sonntagen sichergestellt werden, um so dem 
gesteigerten Bedarf Rechnung zu tragen. Ferner wird die 
flexible Erbringung medizinischer Behandlung und Versor-
gung unter anderem auch in niedergelassenen Arztpraxen 
an Sonn- und Feiertagen ermöglicht.

Eine dringende Notwendigkeit für diese Ausnahme liegt 
vor, da ohne diese Ausnahmen für die Allgemeinheit nicht 
hinnehmbare Nachteile entstehen würden, indem eben 
gerade diese notwendigen Produkte der Bevölkerung nicht 
mehr zur Verfügung stehen würden. Insoweit müssen auch 
die Interessen der Beschäftigten an einem arbeitsfreien 
Sonntag zunächst hinter die Interessen der Bevölkerung 
zurücktreten. Die Beschäftigten erhalten den ihnen gesetz-
lich zustehenden Ausgleich für die geleistete Sonntagsbe-
schäftigung insoweit zu einem späteren Zeitpunkt. Damit 
dieser Ausgleich für die Mehrbelastung nachvollzogen wer-
den kann, müssen die Arbeitgeber im Gegenzug die Arbeits-
zeiten vollständig dokumentieren, denn ohne die Ausnah-
mebewilligung könnte die erforderliche Versorgung der 
Bevölkerung nicht in ausreichendem Maße sichergestellt 
sein, so dass erhebliche Nachteile der Bevölkerung zu 
erwarten wären.

Die Beschäftigung an Sonn- und Feiertagen ist insoweit 
im dringenden öffentlichen Interesse erforderlich, da nur so 
der zurzeit steigende Bedarf an bestimmten Produkten, die 
im Rahmen des Corona-Infektionsgeschehens besonders 
nachgefragt sind, sichergestellt werden kann.

Zu Ziffer 3

Durch Quarantänemaßnahmen, Grenzschließungen 
und etwaige Verpflichtungen zur Kinderbetreuung auf-
grund der Schließung von Schulen und Kindergärten kön-
nen Fehlzeiten von Personal und vermehrte Arbeitsbelas-
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tungen entstehen. Um möglichen kritischen Personaleng-
pässen in systemrelevanten Branchen vorzubeugen, wird 
daher die Begrenzung der täglichen Höchstarbeitszeit für 
diese Beschäftigten sowie für die in Ziffer 1 genannten 
Beschäftigten für einen befristeten Zeitraum auf zwölf 
Stunden erhöht. Damit haben die Betriebe die nötige Flexi-
bilität, um mit dem vorhandenen Personal kurzzeitig 
erhöhte Fehlzeiten auszugleichen und die für die Versor-
gung der Bevölkerung und die Funktionsfähigkeit der In - 
frastrukturen unverzichtbaren Leistungen sicherzustellen.

Die Verlängerung der Arbeitszeiten über die im Arbeits-
zeitgesetz zulässigen 10 Stunden je Werktag ist im dringen-
den öffentlichen Interesse erforderlich, um die Versorgung 
der Bevölkerung mit bestimmten Gütern und Dienstleis-
tungen sicherzustellen (siehe hierzu auch Begründung zu 
Ziffern 1 und 2). Insbesondere in den Branchen, die für die 
Bevölkerung wichtige Leistungen der Daseinsvorsorge 
erbringen und die aus gesellschaftlichen oder technischen 
Gründen notwendig sind (Ziffer 3 Buchstaben a bis i, in 
Anlehnung an § 10 Abs. 1 ArbZG), kann es durch Personal-
engpässe dazu kommen, dass die Versorgung der Bevölke-
rung nicht mehr gewährleistet werden kann. Damit könnte 
die Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung, bzw. 
wichtiger Infrastruktur - neben der Energieversorgung 
auch die Sicherung der Mobilität (Autostraßen, Bahnen, 
Busse, Luftverkehr) gefährdet sein. In diese wichtigen 
Bereiche fallen auch die vielfältigen Notdienste der unter-
schiedlichen Branchen und die Ausnahmen im industriel-
len Bereich aus produktionstechnischen Gründen. Um dies 
zu verhindern, ist es erforderlich, die täglichen Arbeitszei-
ten auf maximal 12 Stunden zu verlängern. Insoweit müs-
sen auch die Interessen der Beschäftigten zunächst hinter 
die Interessen der Bevölkerung zurücktreten. Der Mindest-
schutz der Beschäftigten wird jedoch sichergestellt, indem 
eine ununterbrochene Ruhezeit von 11 Stunden (siehe Zif-
fer 4) und vollständige Dokumentation der Arbeitszeiten 
(siehe Ziffer 5) geregelt wird.

Zu Ziffer 4

Da es sich bei einer möglichen Arbeitszeit von mehr als 
11 bis zu 12 Stunden um sehr belastende Arbeitszeitgestal-
tung handelt, muss in diesen Fällen eine ununterbrochene 
Ruhezeit von 11 Stunden gewährt werden. So kann zumin-
dest ein Mindestmaß an Gesundheitsschutz für die betroffe-
nen Beschäftigten sichergestellt werden.

Zu Ziffer 5

Damit nach Abklingen des Infektionsgeschehens auch 
sichergestellt werden kann, dass die Beschäftigten den 
erforderlichen Ausgleich erhalten, müssen bei Inanspruch-
nahme der Ausnahmebewilligungen die Lage und die 
Dauer der tatsächlich geleisteten Arbeitszeiten (Beginn und 
Ende) und die Freischichten für jeden Beschäftigten doku-
mentiert werden. Dies ist erforderlich, damit auch die Auf-
sichtsbehörde die Einhaltung der Ausnahmen und den 
Ausgleich der Mehrarbeit überwachen kann.

Zu Ziffer 6

Wegen der bestehenden Unklarheiten in Bezug auf die 
weitere Entwicklung der epidemischen Lage sind die 
Anordnungen zunächst befristet bis zum 30. April 2020 
erlassen. Bei einer entsprechenden zukünftigen Risikoein-
schätzung werden die Anordnungen verlängert oder ver-
kürzt.

Die Ausnahmen gelten nur für Beschäftigte, die dem 
Arbeitszeitgesetz unterliegen. Für minderjährige Beschäf-
tigte gelten die Regelungen des Jugendarbeitsschutzgeset-
zes, für schwangere und stillende Frauen die Regelungen 
des Mutterschutzgesetzes.

Zu Ziffer 7

Das Interesse der Allgemeinheit an der sofortigen Voll-
ziehung dieser Ausnahmegenehmigung zur umgehenden 
Sicherstellung der Versorgungslage der Bevölkerung über-
wiegt das eventuelle Aufschubinteresse der von dieser All-
gemeinverfügung Betroffenen. Ohne die sofortige Ermögli-
chung von Ausnahmen sind die lückenlose Versorgung der 
Bevölkerung und die Funktionsfähigkeit der systemrele-
vanten Infrastruktur gefährdet. Demgegenüber sind die 
Interessen der in den relevanten Branchen beschäftigten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an beschäftigungs-
freien Sonn- und Feiertagen sowie an einer Begrenzung der 
Höchstarbeitszeit auf zehn Stunden für den begrenzten 
Zeitraum der Ausnahmegenehmigung von geringerem 
Gewicht. Daher muss vorliegend das Interesse der aufschie-
benden Wirkung eines Widerspruchs gegenüber dem 
besonderen öffentlichen Interesse am sofortigen Vollzug 
dieser Ausnahmegenehmigung zurücktreten. Widerspruch 
und Anfechtungsklage gegen die Allgemeinverfügung 
haben keine aufschiebende Wirkung.

Hamburg, den 19. März 2020

Die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
Amtl. Anz. S. 376a
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Allgemeinverfügung zum Schutz 
besonders vulnerabler Menschen vor dem 

Coronavirus in Hamburg
Das neuartige Coronavirus SARSCoV2 ist hochinfek

tiös und hat sich in kurzer Zeit weltweit verbreitet . Auch in 
Deutschland gibt es mittlerweile zahlreiche Fälle . Die 
Erkrankung COVID19 verläuft in den meisten Fällen als 
grippaler Infekt und ist von einem Schnupfen oder einer 
echten Grippe (Influenza) klinisch nicht zu unterscheiden . 
Deshalb sind präventive Maßnahmen zu ergreifen . Dies gilt 
insbesondere für besonders vulnerable Gruppen, wie etwa 
alte Menschen und solche mit Vorerkrankungen .

Der Senat hat der Behörde für Gesundheit und Verbrau
cherschutz mit Senatsbeschluss im Verfügungswege am 
11 . März 2020 die Zuständigkeit für den Erlass von Allge
meinverfügungen gemäß § 28 Absatz 1 des Gesetzes zur 
Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten 
beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG) zur Ver
hinderung der Verbreitung des Coronavirus SARSCoV2 
und COVID19 nach § 42 Satz 4 des Bezirksverwaltungsge
setzes in Verbindung mit § 1 Absatz 4 des Gesetzes über 
Verwaltungsbehörden übertragen .

Die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz 
trifft auf dieser Grundlage im Einvernehmen mit der 
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration und 
der Senatskanzlei folgende

Allgemeinverfügung

I. Einschränkung der Besuchsrechte für Krankenhäuser, 
Pflege- und Behinderteneinrichtungen und 

Einrichtungen der öffentlich-rechtlichen Unterbringung

1 . Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren, Personen mit 
Atemwegserkrankungen sowie Besucherinnen und 
Besucher, die Kontaktpersonen der Kategorien I und II1) 
entsprechend der Definition durch das Robert Koch 
Institut (RKI) sind oder die sich in einem Gebiet aufge
halten haben, das vom RKI im Zeitpunkt des Aufent
halts als besonders betroffenes Gebiet im Inland oder 
Risikogebiet2) ausgewiesen war oder innerhalb von 14 
Tagen danach als solches ausgewiesen worden ist, dürfen 

BEKANNTMACHUNGEN
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1) Die Definition der Kontaktpersonen der Kategorien I 
und II ist unter https://www .rki .de/DE/Content/InfAZ/N/
Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management .
html abrufbar .

2) Die jeweils geltenden Risikogebiete und besonders 
betroffenen Gebiete sind unter www .rki .de tagesaktuell 
abrufbar . Eine kurzzeitige Anwesenheit, z . B . im Rahmen 
einer Durchreise, gilt nicht als Aufenthalt nach Satz 1, 
selbst wenn es dabei etwa bei einem Tankvorgang, einer 
Kaffeepause oder einem Toilettengang zu einem kurzzei
tigen Kontakt mit der dortigen Bevölkerung gekommen 
ist .

I n h a l t :
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innerhalb eines Zeitraums von 14 Tagen nach Verlassen 
dieses Gebiets folgende Einrichtungen nicht betreten:

a) Einrichtungen nach § 23 Absatz 3 Satz 1 Nummern 1 
und 3 IfSG (Krankenhäuser sowie Vorsorge und 
Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den 
Krankenhäusern vergleichbare medizinische Versor
gung erfolgt),

b) Wohneinrichtungen gemäß § 2 Absatz 4 des Hambur
gischen Wohn und Betreuungsqualitätsgesetzes 
(HmbWBG),

c) sonstige Einrichtungen für Menschen mit Behinde
rungen im Sinne des § 2 Absatz 1 des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX), in denen Leis
tungen der Eingliederungshilfe in besonderen Wohn
formen oder ambulant betreuten Wohngruppen 
erbracht werden,

d) Einrichtungen der öffentlichrechtlichen Unterbrin
gung,

e) Einrichtungen über Tag und Nacht für seelisch 
behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a Absatz 2 
Nummer 4, erste Alternative des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch [SGB VIII])

 und

f) Einrichtungen der Kinder und Jugendhilfe mit 
Erlaubnisvorbehalt gemäß § 45 SGB VIII (Einrich
tungen und Wohnformen, in denen Kinder und 
Jugendliche teil/stationär betreut werden) .

2 . Die unter Nummer 1 genannten Einrichtungen sorgen 
durch restriktive Einschränkungen der Besuche dafür, 
dass der Eintrag von CoronaViren erschwert wird . Es ist 
maximal eine Besuchsperson für eine Stunde pro Bewoh
nerin/Bewohner bzw . Patientin/Patient pro Tag zuzulas
sen . Die Besuchenden sind zu informieren, zu registrie
ren sowie in hygienische Maßnahmen einzuführen 
(Händedesinfektion) .

3 .  Die Einrichtungen können, gegebenenfalls auch unter 
Auflagen, Ausnahmen zulassen, wenn ein besonderes 
berechtigtes Interesse vorliegt .

4 . Kantinen, Cafeterien oder vergleichbare üblicherweise 
der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen für Pati
entinnen und Patienten bzw . Bewohnerinnen und 
Bewohner dürfen von Besuchenden nicht betreten wer
den .

5 .  Sämtliche öffentliche Veranstaltungen wie Vorträge, 
Lesungen, Informationsveranstaltungen etc . einschließ
lich der Gemeinschaftsaktivitäten größeren Ausmaßes 
(insbesondere mit Besuchenden) sind zu unterlassen .

II. Schließung der teilstationären 
Tagespflegeinrichtungen

1 . Tagespflegeeinrichtungen gemäß § 71 Absatz 2 Nummer 
2, zweite Alternative des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB XI) sind grundsätzlich zu schließen . Eine Betreu
ung von Tagespflegegästen, für die die Versorgung nicht 
anders sichergestellt werden kann, ist aufrecht zu erhal
ten .

2 . Pflegebedürftige, Pflegepersonen und andere Angehö
rige sind angehalten, familiär die Versorgung oder 
zumindest den Transport zur und von der Einrichtung 
sicherzustellen .

3 . In Fällen, in denen die Betreuung durch Pflegepersonen 
oder auf anderem Wege nicht sichergestellt werden 
kann, erfolgt die Betreuung weiter in der Tagespflegeein
richtung . Dieses gilt insbesondere auch für Gäste, bei 
denen pflegende Angehörige in einem Bereich arbeiten, 

der für die Aufrechterhaltung der wichtigen Infrastruk
turen (z . B . Krankenhaus, Pflege, Versorgungsbetriebe) 
notwendig ist und diese Personen keine Alternativ
betreuung ihrer Angehörigen organisieren können .

4 . Die vollständige Schließung einer Einrichtung ist mög
lich, wenn die Betreuung der Gäste anderweitig sicher
gestellt ist . Dazu gehört auch die Betreuung in anderen 
Einrichtungen .

III. Aussetzung der Regelprüfungen gemäß § 30 
HmbWBG

Die Regelprüfungen gemäß § 30 HmbWBG in Wohn
einrichtungen werden bis auf weiteres ausgesetzt .

IV. Bußgeld, Inkrafttreten, Geltungsdauer, 
sofortige Vollziehbarkeit

Auf die Bußgeldvorschrift des § 73 Absatz 1a Nummer 6 
IfSG sowie die Strafvorschrift des § 74 IfSG wird hingewie
sen .

Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der 
Bekanntmachung im Amtlichen Anzeiger in Kraft .

Diese Anordnungen sind gemäß § 28 Absatz 3 in Verbin
dung mit § 16 Absatz 8 IfSG sofort vollziehbar .

Diese Allgemeinverfügung gilt zunächst bis einschließ
lich 30 . April 2020 . 

Soweit die Allgemeinverfügungen vom 11 . bis 16 . März 
2020 von den vorstehenden Anordnungen abweichende 
Regelungen enthalten, gehen die vorstehenden Anordnun
gen dieser Allgemeinverfügung den Anordnungen der bis
herigen Allgemeinverfügungen vor .

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden . 
Der Widerspruch ist bei der Behörde für Gesundheit und 
Verbraucherschutz – Amt für Gesundheit – einzulegen . 
Widerspruch und Anfechtungsklage haben gemäß § 28 
Absatz 3 in Verbindung mit § 16 Absatz 8 IfSG keine auf
schiebende Wirkung .

Begründung:

Das neuartige Coronavirus SARSCoV2 hat sich in kur
zer Zeit weltweit verbreitet . Es muss alles dafür getan wer
den, eine weitere Ausbreitung zu verhindern . Deshalb sind 
erhöhte Schutzmaßnahmen für vorerkrankte, ältere und im 
weitesten Sinne pflegebedürftige Menschen notwendig .

Wegen der dynamischen Ausbreitung, die sich in den 
letzten Wochen und Tagen gezeigt hat, sind bei der Ent
scheidung die medizinalfachlichen und epidemiologischen 
Erkenntnisse zu berücksichtigen, dass bei persönlichen 
Kontakten und Menschenansammlungen die latente und 
erhöhte Gefahr einer Ansteckung besteht . Die in den 
Abschnitten I bis III aufgeführten Beschränkungen tragen 
dem Schutz der Bevölkerung Rechnung, da sie besonders 
vulnerable Personengruppen schützen und eine Anste
ckung einer größeren Anzahl von Menschen zumindest 
verzögern können .

Die dadurch zu erreichende Verzögerung des Eintritts 
von weiteren Infektionen ist erforderlich, um das Gesund
heitswesen nicht zu überlasten und die erforderlichen 
Kapazitäten für die Behandlung der Erkrankten, aber auch 
sonstiger Krankheitsfälle bereit zu halten .
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Zur Begründung im Einzelnen:

Zu Abschnitt I Ziffer 1:

Nach § 28 Absatz 1 Satz 1 IfSG trifft die zuständige 
Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen, wenn 
Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige 
oder Ausscheider festgestellt werden oder es sich ergibt, 
dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder 
Ausscheider war, soweit und solange es zur Verhinderung 
der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist .

Für reiserückkehrende Besucher aus Risikogebieten 
oder auch besonders betroffenen Gebieten im Inland wird 
für den durch die Inkubationszeit definierten Zeitraum von 
14 Tagen nach Ankunft aus einem der fraglichen Gebiete 
und für Besucher, die Kontaktpersonen der Kategorien I 
und II sind, ein Verbot zum Betreten der in den Buchstaben 
a bis f definierten Einrichtungen ausgesprochen .

Kontaktpersonen der Kategorien I und II sind Personen 
mit einem Kontakt zu einem bestätigten Fall von COVID
19 ab dem 2 . Tag vor Auftreten der ersten Symptome bei 
diesem Fall nach der Definition des RKI . Ihnen wird 
grundsätzlich nahegelegt, Kontakte zu anderen Personen zu 
meiden . Damit die medizinische Versorgung weiterhin 
gewährleistet werden kann, gilt das Verbot nur für Kontakt
personen, die Besucher sind .

Risikogebiete und besonders betroffene Gebiete im 
Inland sind Gebiete, in denen eine fortgesetzte Übertragung 
von Mensch zu Mensch vermutet werden kann . Um dies 
festzulegen, verwendet das RKI verschiedene Indikatoren 
(u . a . Erkrankungshäufigkeit, Dynamik der Fallzahlen) . In 
den durch das RKI festgestellten Risikogebieten und beson
ders betroffenen Gebieten im Inland besteht eine allgemein 
wesentlich erhöhte Infektionsgefahr, so dass Personen, die 
sich dort aufhielten, als ansteckungsverdächtig anzusehen 
sind . Es ist auf die aktuelle Einstufung abzustellen . Es 
kommt nicht darauf an, dass diese Einschätzung bereits 
zum Zeitpunkt des Aufenthalts im Sinne der Nummer 1 in 
dem Gebiet vom RKI festgestellt wurde .

Kein Aufenthalt im Sinne der Nummer 1 wird bei kurz
zeitiger Anwesenheit in einem Risikogebiet außerhalb einer 
geschützten Umgebung (etwa im eigenen Kfz) angenom
men, selbst wenn hiermit Kontakte mit der einheimischen 
Bevölkerung verbunden waren . Als kurzzeitig gelten etwa 
Zwischenstopps auf der Durchreise von bis zu 15 Minuten 
Dauer, wie sie in der Regel bei einem bloßen Toilettengang, 
einem Tankvorgang oder einer üblichen Kaffeepause im 
Rahmen der Durchreise gegeben sein können .

Zu Abschnitt I Ziffer 1 Buchstabe a:

In den vollstationären medizinischen Einrichtungen 
werden vielfach Personen betreut, die durch eine Infektion 
mit dem neuen Erreger in besonders schwerer Weise 
gesundheitlich gefährdet wären . Zum Schutz dieser beson
ders vulnerablen Personengruppen stellt die Beschränkung 
des Zugangs eine geeignete und erforderliche Schutzmaß
nahme dar . Neben der Vermeidung von Einträgen des Erre
gers wird auch die medizinische Versorgung unterstützt . 
Das Erkrankungsrisiko des betreuenden und medizini
schen Personals wird verringert . Dadurch tragen die Maß
nahmen für die erfassten medizinischen Einrichtungen 
auch zur Aufrechterhaltung der Versorgungskapazitäten 
bei .

Zu Abschnitt I Ziffer 1 Buchstabe b:

Es gelten dieselben Überlegungen wie zu Buchstabe a . 
Hinzu kommt folgender Faktor: In Wohneinrichtungen 
werden vielfach ältere Personen betreut, die zu den Risiko

gruppen gehören und durch eine Infektion mit dem neuen 
Erreger in besonders schwerer Weise gesundheitlich gefähr
det wären .

Zu Abschnitt I Ziffer 1 Buchstabe c:

Es gelten dieselben Überlegungen wie zu Buchstabe a 
und b . Auch in vollstationären Einrichtungen und in beson
deren Wohnformen oder ambulant betreuten Wohngruppen 
für Menschen mit Behinderung werden vielfach Personen 
betreut, die durch eine Infektion mit dem neuen Erreger in 
besonders schwerer Weise gesundheitlich gefährdet wären .

Zu Abschnitt I Ziffer 1 Buchstaben d bis f:

Es gelten dieselben Überlegungen wie zu Buchstabe a 
und b .

Zu Abschnitt I Ziffer 2:

Aktuell erhöhen sich täglich die Zahlen derer, die nach
weislich am neuen Coronavirus erkrankt sind, und auch die 
Zahl der begründeten Verdachtsfälle steigt an . Es ist daher 
davon auszugehen, dass die zugrundeliegenden Infektions
ketten weit verzweigt sind und es auch eine größere Zahl 
infizierter Personen gibt, die asymptomatisch sind, da man 
eine Ansteckung oft gar nicht bemerkt, weil diese ohne 
Symptome verläuft . Die häufigen Symptome können auch 
für eine Erkältung oder einen grippalen Infekt gehalten 
werden . Es ist daher möglich, dass Besucher, die gar nicht 
wissen, dass sie krank sind oder ihre Symptome nicht in 
den Zusammenhang mit dem Coronavirus bringen bzw . 
verharmlosen, besonders vulnerable Personen anstecken 
können .

Die Beachtung allgemeiner Hygieneregeln ist bei dem 
erheblich gefährdeten Personenkreis in den betroffenen 
medizinischen Einrichtungen und vollstationären Einrich
tungen der Pflege und für Personen mit Behinderungen 
nicht ausreichend und kann zudem leicht missachtet wer
den .

Es besteht damit eine konkrete Gefahr für diesen Perso
nenkreis, durch Besucher angesteckt zu werden . Bei unbe
schränktem Zugang von Besuchern würden bei dem aktuell 
erhöhten Risiko, dass die Besucher an dem Coronavirus 
erkrankt sind, mit hinreichender Wahrscheinlichkeit eine 
Verletzung eines geschützten Rechtsguts, hier die Gesund
heit bzw . das Leben von deutlich gefährdeten Personen
gruppen, geschehen, wenn weiterhin ohne Beschränkungen 
alle Besucher zugelassen werden . Die Verbreitung des Virus 
würde zudem vorangetrieben werden .

Um einen möglichst umfassenden Schutz zu gewährleis
ten, darf jeder Patient oder Betreute nur einen Besucher pro 
Tag für je eine Stunde empfangen .

Zu Abschnitt I Ziffer 3:

Um besonderen Situationen, z . B . bei Kindern, im Not
fall, palliative Situation oder in der Versorgung von Ster
benden, Rechnung tragen zu können, können die Einrich
tungen Ausnahmen zulassen . Hierbei können sie Auflagen 
besonders hinsichtlich Hygiene oder Besuchszeiten zulas
sen .

Zu Abschnitt I Ziffer 4:

Auf Grund der Ansammlung von vielen Menschen 
– einerseits Patienten und Bewohner, anderseits eine Viel
zahl von Besuchern – sowie auf Grund der durchschnitt
lichen Dauer des üblichen Verbleibs besteht regelmäßig ein 
hohes Infektionsrisiko . Deshalb ist es erforderlich und 
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angemessen, dass Kantinen, Cafeterien oder vergleichbare 
üblicherweise der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtun
gen für Besuchende vorübergehend nicht offen stehen .

Zu Abschnitt I Ziffer 5:

Die Begründung zu Abschnitt I Ziffer 4 gilt entspre
chend auch für sämtliche öffentliche Veranstaltungen wie 
Vorträge, Lesungen, Informationsveranstaltungen etc . ein
schließlich der Gemeinschaftsaktivitäten größeren Aus
maßes (insbesondere mit Besuchspersonen) . Bei ihrer übli
chen Durchführung besteht auf Grund der Nähe der anwe
senden Personen und ihrer Verweildauer ein hohes 
Ansteckungs risiko Das Verbot der Durchführung ist erfor
derlich und angemessen .

Zu Abschnitt II:

Zu den erforderlichen kontaktreduzierenden Maßnah
men gehört bei Einrichtungen, in denen Personen leben, 
die durch Alter, Vorerkrankung oder Behinderung einem 
besonderen Risiko durch das CoronaVirus ausgesetzt sind, 
auch eine Beschränkung der Ausbreitung auf der Grundlage 
von § 28 IfSG . Hierzu gehören insbesondere Pflegeeinrich
tungen, in denen besonders schutzbedürftige Personen 
leben .

Zu Abschnitt III:

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand verläuft eine 
Erkrankung mit dem neuartigen CoronaVirus (SARS
CoV2) besonders bei betagten und von Vorerkrankungen 
betroffenen Personen schwerwiegend . Um für die vulner
able Personengruppe der pflegebedürftigen Menschen und 
der Menschen mit Behinderung das Infektionsrisiko mit 

SARSCoV2 zu reduzieren sowie die Wohneinrichtungen 
zu entlasten, wird ab sofort und bis auf Weiteres auf die 
Durchführung von Regelprüfungen gemäß § 30 HmbWBG 
verzichtet .

Zu Abschnitt IV:

Zuwiderhandlungen sind als Ordnungswidrigkeiten mit 
einer Geldbuße bis zu 25 .000 Euro bewehrt (§ 73 Absatz 1a 
Nummer 6 und Absatz 2 IfSG) und bei vorsätzlicher Hand
lung und dadurch der Verbreitung des Erregers gemäß § 74 
IfSG mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe 
bewehrt . Die Anordnung stellt eine Maßnahme nach § 28 
Absatz 1 Satz 1 IfSG dar .

Die Anordnung tritt an dem auf die Bekanntmachung 
folgenden Tag in Kraft .

Als seuchenhygienische Maßnahme ist die Anordnung 
gemäß § 28 Absatz 3 in Verbindung mit § 16 Absatz 8 IfSG 
sofort vollziehbar . Widerspruch und Anfechtungsklage 
haben keine aufschiebende Wirkung .

Wegen der bestehenden Unklarheiten in Bezug auf die 
weitere Entwicklung der epidemischen Lage sind die 
Anordnungen zunächst befristet . Bei einer entsprechenden 
zukünftigen Risikoeinschätzung werden die Anordnungen 
verlängert oder verkürzt .

Die Anordnungen dieser Allgemeinverfügung gehen 
den Anordnungen der bisherigen Allgemeinverfügungen 
zum CoronaVirus vor .

Hamburg, den 17 . März 2020

Die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
Amtl. Anz. S. 369
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Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 ist hochinfek-
tiös und hat sich in kurzer Zeit weltweit verbreitet . Auch in 
Deutschland gibt es mittlerweile zahlreiche Fälle . Die 
Erkrankung COVID-19 verläuft in den meisten Fällen als 
grippaler Infekt und ist von einem Schnupfen oder einer 
echten Grippe (Influenza) klinisch nicht zu unterscheiden . 
Deshalb sind präventive Maßnahmen zu ergreifen .

Der Senat hat der Behörde für Gesundheit und Verbrau-
cherschutz mit Senatsbeschluss im Verfügungswege am  
11 . März 2020 die Zuständigkeit für den Erlass von Allge-
meinverfügungen gemäß § 28 Absatz 1 des Gesetzes zur 
Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten 
beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG) zur Ver-
hinderung der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 
und COVID-19 nach § 42 Satz 4 Bezirksverwaltungsgesetz 
in Verbindung mit § 1 Absatz 4 des Gesetzes über Verwal-
tungsbehörden übertragen .

Die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz 
trifft auf dieser Grundlage im Einvernehmen mit der 
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, der 
Behörde für Umwelt und Energie, der Behörde für Wissen-
schaft, Forschung und Gleichstellung und der Senatskanz-
lei in Ergänzung der Allgemeinverfügungen zur Eindäm-
mung des Coronavirus vom 12 . März 2020 (Amtl . Anz .  
S . 301) und vom 15 . März 2020 (Amtl . Anz . S . 333) für das 
gesamte Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg fol-
gende

Allgemeinverfügung
 1 .  Soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist, sind 

alle Verkaufsstellen des Einzelhandels für den Publi-
kumsverkehr zu schließen .

 2 .  Alle Einrichtungen des Gesundheitswesens bleiben 
unter Beachtung der gestiegenen hygienischen Anfor-
derungen für den Publikumsverkehr geöffnet .

 3 .  Für den Publikumsverkehr dürfen die nachfolgenden 
Betriebe oder Einrichtungen einschließlich ihrer Ver-
kaufsstellen geöffnet bleiben:
a)  Einzelhandel für Lebensmittel,
b)  Wochenmärkte,

c)  Abhol- und Lieferdienste,
d)  Getränkemärkte,
e)  Apotheken,
f)  Sanitätshäuser,
g)  Drogerien,
h)  Tankstellen,
i)  Banken und Sparkassen,
j)  Poststellen,
k)  Frisöre,
l)  Reinigungen,
m) Waschsalons,
n)  Zeitungsverkauf,
o)  Bau-, Gartenbaubedarfsmärkte,
p)  Tierbedarfsmärkte sowie
q)  der Großhandel .

 4 .  Den unter Ziffer 2 und Ziffer 3 Buchstabe a bis Buch-
stabe q aufgeführten Betrieben oder Einrichtungen 
wird gestattet, die Öffnungszeiten abweichend von § 3 
des Hamburgischen Gesetzes zur Regelung der Laden-
öffnungszeiten vom 22 . Dezember 2006 (HmbGVBl .  
S . 611) auf Sonn- und Feiertage von 10 .00 Uhr bis 18 .00 
Uhr auszudehnen .

 5 .  Dienstleistungsbetriebe und Handwerksbetriebe kön-
nen ihren Betrieb fortsetzen .

 6 .  Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen 
sowie die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemein-
schaften sind untersagt .

 7 .  In Ergänzung der Ziffer 5 der Allgemeinverfügung vom 
15 . März 2020 dürfen ferner folgende Einrichtungen 
oder Angebote nicht für den Publikumsverkehr geöff-
net werden
a)  Opern,
b)  Freizeitparks,
c)  zoologische Gärten,
d)  Tierparks,
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e)  Angebote von Freizeitaktivitäten (im Freien und in 
geschlossenen Räumen),

f)  Wellnesszentren,
g)  Thermen und
h)  Tanzschulen .

 8 .  Gaststätten im Sinne des Gaststättengesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 20 . November 1998 
(BGBl . I S . 3418), zuletzt geändert durch Artikel 14 des 
Gesetzes vom 10 . März 2017 (BGBl . I S . 420), müssen 
für den Publikumsverkehr geschlossen werden .
Hiervon ausgenommen sind Speiselokale und Betriebe, 
in denen überwiegend Speisen zum Verzehr an Ort und 
Stelle abgegeben werden, Personalrestaurants, Kanti-
nen sowie Speiselokale im Beherbergungsgewerbe (wie 
beispielsweise Hotelrestaurants) . Die Plätze für die 
Gäste müssen so angeordnet werden, dass ein Abstand 
von mindestens 1,5 Meter zwischen den Tischen 
gewährleistet ist . Stehplätze sind so zu gestalten, dass 
ein Abstand von mindestens 1,5 Meter zwischen den 
Gästen gewährleistet ist .
Die vorgenannten Speiselokale und Betriebe, in denen 
überwiegend Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle 
abgegeben werden, Personalrestaurants, Kantinen und 
Speisestätten im Beherbergungsgewerbe dürfen frühes-
tens um 6 .00 Uhr öffnen und müssen spätestens um 
18 .00 Uhr schließen . Nach 18 .00 Uhr ist ihnen der 
Abverkauf von Speisen und Getränken zum Mitneh-
men gestattet .
Ausgenommen von der Schließung für den Publikums-
verkehr sind ferner Betriebe, die Speisen und Getränke 
zum Mitnehmen abgeben bzw . ausliefern . Dies ist 
jederzeit zulässig .

 9 . Übernachtungsangebote im Beherbergungsgewerbe 
dürfen nicht für touristische Zwecke bereitgestellt wer-
den . Der Betriebsinhaber muss vor Abschluss eines 
Beherbergungsvertrags den Zweck der Beherbergung 
des Gastes erfragen und diesen zusammen mit den 
erfassten Personaldaten des Gastes dokumentieren . 
Soweit Beherbergungsverträge im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieser Allgemeinverfügung abgeschlos-
sen waren und die Beherbergung begonnen hat, ist die 
Beherbergung zu beenden, sobald sichergestellt ist, 
dass der Gast abreisen kann .

10 .  Spielplätze sind für den Publikumsverkehr gesperrt 
oder müssen durch ihren Betreiber für den Publikums-
verkehr geschlossen werden . Spielplätze dürfen nicht 
betreten werden .

11 .  Reisen mit Omnibussen (Reisebusreisen) sind unter-
sagt . Hiervon ausgenommen ist der Öffentliche Perso-
nennahverkehr .

12 .  In Erweiterung der Allgemeinverfügung der Behörde 
für Gesundheit und Verbraucherschutz für Reiserück-
kehrer aus COVID-19-Risikogebieten zur Beschrän-
kung des Besuchs von Schulen, Kindertageseinrich-
tungen, Kindertagespflegestellen und Heilpädagogi-
schen Tagesstätten vom 11 . März 2020 (Amtl . Anz .  
S . 297) gilt folgende Regelung:
Alle Personen, die sich in einem Risikogebiet oder in 
einem besonders betroffenen Gebiet in Deutschland 
entsprechend der jeweils aktuellen Festlegung durch 
das Robert Koch-Institut (RKI) aufgehalten haben, 
dürfen für einen Zeitraum von 14 Tagen seit Verlassen 
des Risikogebiets oder des besonders betroffenen 
Gebiets in Deutschland keine Hochschule, Schule, 
Kindertageseinrichtung, Kindertagespflege oder Heil-
pädagogische Tagesstätte betreten . Ausreichend ist, 

dass die Festlegung des Gebietes als Risikogebiet oder 
als besonders betroffenes Gebiet in Deutschland durch 
das RKI innerhalb der 14-Tages-Frist erfolgt .

13 .  Das Betreten der Insel Neuwerk ist verboten . Folgende 
Personen sind von dem Betretungsverbot aufgenom-
men:
a)  Personen, die ihren ersten Wohnsitz auf der Insel 

Neuwerk nachweisen können,
b)  Personen, die aufgrund eines Dienst- bzw . Arbeits-

verhältnisses, eines Werkvertrages oder eines 
Dienst- oder Arbeitsauftrages zum Zweck der 
Arbeitsaufnahme die Insel Neuwerk betreten,

c)  Personen, die medizinische, notfallmedizinische, 
geburtshelfende und pflegerische Versorgung 
sicherstellen,

d)  Personen, die die Versorgung der Inselbewohnerin-
nen und -bewohner mit Gütern des täglichen 
Bedarfs sicherstellen,

e)  Personen, die aufgrund eines Verwandtschaftsver-
hältnisses in gerader Linie 1 . Grades oder als Ehe-
gatten oder Lebenspartnerin oder Lebenspartner zu 
einer Bewohnerin oder einem Bewohner mit erstem 
Wohnsitz auf der Insel zur Sorge oder Pflege ver-
pflichtet sind,

f)  Journalisten mit Sonderakkreditierung durch den 
Senat .

14 .  Soweit die Allgemeinverfügung vom 15 . März 2020 von 
den vorstehenden Anordnungen in den Ziffern 1 bis 13 
abweichende Regelungen enthält, gehen die vor-
stehenden Anordnungen der Allgemeinverfügung vom 
15 . März 2020 vor .

15 .  Diese Anordnungen sind gemäß § 28 Absatz 3 i .V .m . 
§ 16 Absatz 8 IfSG sofort vollziehbar .

16 .  Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der 
Bekanntmachung im Amtlichen Anzeiger in Kraft .

17 .  Diese Allgemeinverfügung gilt zunächst bis einschließ-
lich 16 . April 2020 .

18 .  Auf die Strafbarkeit einer Zuwiderhandlung gegen die 
in den Ziffern 1 bis 13 enthaltenen Anordnungen 
gemäß § 75 Absatz 1 Nummer 1, Absatz 3 IfSG wird 
hingewiesen .

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 

Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden . 
Der Widerspruch ist bei der Behörde für Gesundheit und 
Verbraucherschutz – Amt für Gesundheit – einzulegen . 
Widerspruch und Anfechtungsklage haben gemäß § 28 
Absatz 3 in Verbindung mit §  16 Absatz 8 IfSG keine auf-
schiebende Wirkung .

Begründung
Zweck des Infektionsschutzgesetzes ist es, übertragba-

ren Krankheiten beim Menschen vorzubeugen, Infektionen 
frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung zu ver-
hindern . Gemäß § 28 Absatz 1 Satz 2 IfSG kann die zustän-
dige Behörde Veranstaltungen oder sonstige Ansammlun-
gen einer größeren Anzahl von Menschen beschränken 
oder verbieten, die eine Verbreitung von Krankheitserre-
gern begünstigen .

Durch den vorherrschenden Übertragungsweg von 
SARS-CoV-2 (Tröpfchen) z . B . durch Husten, Niesen oder 
teils mild erkrankte oder auch asymptomatisch infizierte 
Personen kann es zu Übertragungen von Mensch zu Mensch 
kommen . Übertragungen kommen im privaten und berufli-
chen Umfeld, aber auch bei Veranstaltungen und Ansamm-
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lungen von Menschen vor . Größere Ausbrüche wurden in 
Zusammenhang mit Konferenzen (Singapur) oder auch 
Karnevalsveranstaltungen (Deutschland) beschrieben . Bei 
Veranstaltungen oder Ansammlungen von Menschen kann 
es zu einer Vielzahl von Übertragungen von SARS-CoV-2 
kommen .

Die vorgenannten weiteren Beschränkungen dieser All-
gemeinverfügung sind erforderlich, um nach dem Stand der 
medizinischen Erkenntnisse besonders vulnerable Perso-
nengruppen vor einer Ansteckung mit SARS-CoV-2 zu 
schützen . Wegen der dynamischen Ausbreitung, die sich in 
den letzten Wochen und Tagen gezeigt hat, sind bei der 
Entscheidung die medizinalfachlichen und epidemiologi-
schen Erkenntnisse zu berücksichtigen, dass bei Sozialkon-
takten die latente und erhöhte Gefahr einer Ansteckung 
besteht . Die vorgenannten Beschränkungen tragen dem 
Schutz der Bevölkerung Rechnung, da sie eine Ansteckung 
einer größeren Anzahl von Menschen zumindest verzögern 
können . Die dadurch zu erreichende Verzögerung des Ein-
tritts von weiteren Infektionen ist erforderlich, um das 
Gesundheitswesen nicht zu überlasten und die erforderli-
chen Kapazitäten für die Behandlung der Erkrankten, aber 
auch sonstiger Krankheitsfälle bereit zu halten .

Nach der aktuellen Erkenntnislage muss davon ausge-
gangen werden, dass in der Regel keine Schutzmaßnahmen 
durch die Betreiber, Anbieter bzw . Veranstalter getroffen 
werden können, die gleich effektiv, aber weniger eingriff-
sintensiv sind . Dafür sprechen nachdrücklich die hohen 
Risikofaktoren einer Vielzahl von Personen wie vor allem 
Dauer, Anzahl und Intensität der Kontaktmöglichkeiten 
sowie die nicht durchgehend gewährleistete Nachverfolg-
barkeit der Teilnehmer .

Zu Ziffer 1:

Aufgrund aktueller Entwicklungen und Erkenntnisse, 
insbesondere der stark zunehmenden Ausbreitung von 
SARS-CoV-2, ist nunmehr grundsätzlich auch eine Schlie-
ßung der Verkaufsstellen des Einzelhandels für den Publi-
kumsverkehr erforderlich, soweit diese nicht der Versor-
gung der Bevölkerung mit den wichtigen Gütern und 
Dienstleistungen des täglichen Bedarfs dienen . Für diese 
werden Ausnahmen vom Schließungsgebot für den Publi-
kumsverkehr in den weiteren Ziffern dieser Allgemeinver-
fügung geregelt . Die Schließung der übrigen Verkaufsstel-
len für den Publikumsverkehr ist erforderlich, um eine 
weitere Übertragungen von SARS-CoV-2 zu reduzieren . 
Vor dem Hintergrund der Bedeutung des Gesundheits-
schutzes der Bevölkerung und der Aufrechterhaltung der 
Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems ist diese 
Anordnung verhältnismäßig und angemessen .

Zu Ziffer 2:

Zur Klarstellung ist in Ziffer 2 geregelt, dass alle Ein-
richtungen des Gesundheitswesens unter Beachtung der 
gestiegenen hygienischen Anforderungen für den Publi-
kumsverkehr geöffnet bleiben .

Zu Ziffer 3:

Da die in Ziffer 3 Buchstaben a bis q aufgeführten 
Betriebe oder Einrichtungen für die Versorgung der Bevöl-
kerung mit Gütern und Dienstleistungen des täglichen 
Bedarfs der Bevölkerung erforderlich sind, dürfen sie für 
den Publikumsverkehr geöffnet bleiben . Für den Publi-
kumsverkehr dieser Betriebe oder Einrichtungen kann die 
Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz gegebe-
nenfalls ergänzende Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung 
des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen im 
Wege weiterer Allgemeinverfügungen erlassen .

Zu Ziffer 4:
Den unter Ziffer 3 Buchstabe a bis Buchstabe q aufge-

führten Betrieben oder Einrichtungen wird gestattet, die 
Öffnungszeiten abweichend auszugestalten, um zu ermögli-
chen, dass sich der Personenverkehr in den Ladenlokalen 
auf einen größeren Zeitraum verteilt .

Zu Ziffer 5:
Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass Dienst-

leistungsbetriebe und Handwerksbetriebe ihren Betrieb 
fortsetzen können .

Zu Ziffer 6:
Auch bei den Zusammenkünften von Menschen in Kir-

chen, Moscheen, Synagogen sowie die Zusammenkünfte 
anderer Glaubensgemeinschaften besteht aufgrund der 
Vielzahl der anwesenden Personen und der Dauer ihrer 
Anwesenheit eine hohe Ansteckungsgefahr . Zum Schutz 
der Gesundheit der Bevölkerung und von Leib und Leben 
Einzelner (Rechtsgüter mit Verfassungsrang) sowie der 
Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems ist diese 
Beschränkung der Religionsfreiheit erforderlich und ange-
messen . Die seelsorgerische Betreuung einzelner Personen 
bleibt davon unberührt .

Zu Ziffer 7:
In Ergänzung der Ziffer 5 der Allgemeinverfügung vom 

15 . März 2020 dürfen die aufgeführten Einrichtungen oder 
Angebote nicht für den Publikumsverkehr geöffnet werden . 
Auch in diesen besteht bei ihrem regelmäßigen Geschäfts-
betrieb eine hohe Ansteckungsgefahr der Kunden .

Zu Ziffer 8:
Wegen der hohen Ansteckungsgefahr im regulären 

Betrieb müssen Gaststätten im Sinne des Gaststättengeset-
zes für den Publikumsverkehr geschlossen werden . Zur 
Wahrung der Verhältnismäßigkeit sowie zur Versorgung 
der Bevölkerung werden die beschriebenen Ausnahmen 
unter den vorgeschriebenen Auflagen zugelassen .

Zu Ziffer 9:
Mit der Regelung in Ziffer 9 sollen Übernachtungsange-

bote im Beherbergungsgewerbe auf das Notwendige redu-
ziert werden, um die weitere Ausbreitung des Virus zu ver-
langsamen .

Zu Ziffer 10:
Die Schließung der Spielplätze dient der Reduktion der 

Ansteckungsgefahr, die zwischen Kindern in ihrem gemein-
samen Spiel besonders hoch ist .

Zu Ziffer 11:
Reisen mit Omnibussen (Reisebusreisen) sind untersagt, 

weil bei diesen aufgrund der räumlichen Nähe und zeitli-
chen Dauer regelmäßig ein hohes Ansteckungsrisiko der 
Reiseteilnehmer besteht .

Zu Ziffer 12:
Mit der Allgemeinverfügung der Behörde für Gesund-

heit und Verbraucherschutz für Reiserückkehrer aus 
COVID-19-Risikogebieten zur Beschränkung des Besuchs 
von Schulen, Kindertageseinrichtungen, Kindertagespfle-
gestellen und Heilpädagogischen Tagesstätten vom 11 . 
März 2020 (Amtl . Anz . S . 297) wurde unter der dortigen 
Ziffer 1 verfügt, dass Schülerinnen und Schüler sowie Kin-
der bis zur Einschulung, die sich in einem Risikogebiet 
entsprechend der jeweils aktuellen Festlegung durch das 
Robert Koch-Institut (RKI) aufgehalten haben, für einen 
Zeitraum von 14 Tagen seit Verlassen des Risikogebiets 
keine Schule, Kindertageseinrichtung, Kindertagespflege 
oder Heilpädagogische Tagesstätte betreten dürfen . Diese 
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Regelung beschränkte sich auf die Rückkehr aus sog . (inter-
nationalen) Risikogebieten sowie auf die vorgenannten Per-
sonengruppen in den genannten Einrichtungen . Neben 
diesen internationalen Risikogebieten erfasst das RKI indes 
auch Gebiete in Deutschland, in denen ebenso eine fortge-
setzte Übertragung von SARS-CoV-2 von Mensch zu 
Mensch („ongoing community transmission“) vermutet 
werden kann . Hierzu zählt derzeit der Landkreis Heinsberg 
in Nordrhein-Westfalen . Aufgrund aktueller Entwicklun-
gen und Erkenntnisse, insbesondere der weiterhin stark 
zunehmenden Ausbreitung von SARS-CoV-2 auch in 
Deutschland, ist dieses Betretungsverbot nunmehr auch auf 
vom RKI als besonders betroffene Gebiete in Deutschland 
zu erweitern . Darüber hinaus ist das bisher auf Schülerin-
nen und Schüler sowie Kinder bis zur Einschulung 
beschränkte Betretungsverbot auf alle Personen zu erwei-
tern, die sich entweder in einem Risikogebiet oder in einem 
besonders betroffenen Gebiet in Deutschland aufgehalten 
haben . Das heißt, auch Personensorgeberechtigte oder in 
den genannten Einrichtungen beschäftigtes Personal sowie 
alle anderen Personen unterfallen dem Betretungsverbot . 
Selbiges gilt für auch für Hochschulen . Deren Vorlesungs-
betrieb ist zwar verschoben . Allerdings findet eine Verwal-
tungs- und Forschungstätigkeit weiterhin unter Maßgabe 
der bisher vom Senat erlassenen Allgemeinverfügungen 
statt .

Zu Ziffer 13:

Die Einwohnerinnen und Einwohner der Insel Neuwerk 
sind einer besonderen Gefährdung ausgesetzt . Die Insel ist, 
gerade im Frühling, ein beliebter Anziehungspunkt für 
Touristen . Auswärtige, die die Insel besuchen, erhöhen die 
Wahrscheinlichkeit für eine Ausbreitung des Virus auf die 
Inselbevölkerung deutlich . Eine ärztliche Versorgung steht 
auf der Insel Neuwerk jedoch nicht zur Verfügung . Das 
nächstgelegene Krankenhaus, in dem eine intensivmedizi-
nische Versorgung erfolgen kann, befindet sich in Cuxha-
ven . Behandlungsmaßnahmen, insbesondere zur Lebens-
rettung, sind nur erschwert durchführbar . Die genannten 
Umstände begründen eine hohe Schutzbedürftigkeit der 
Einwohnerinnen und Einwohner der Insel Neuwerk .

Das Betretungsverbot ist ermessensgerecht . Denn 
Zweck des IfSG ist es, übertragbaren Krankheiten beim 
Menschen vorzubeugen, Infektionen frühzeitig zu erken-
nen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern (§ 1 IfSG) . 
Das Verbot, die Insel Neuwerk zu betreten, dient diesem 
Zweck . Es ist geeignet, erforderlich und verhältnismäßig 
zur Verhinderung der Verbreitung der übertragbaren 
Krankheit COVID-19 . Das Verbot, die Insel Neuwerk zu 
betreten, ist geeignet, die weitere Ausbreitung der Krank-
heit COVID-19 auf der Insel Neuwerk zu verhindern oder 
zumindest zu verzögern .

Das Verbot ist auch erforderlich . Denn die hochdynami-
sche Ausbreitung der Krankheit in den letzten Wochen und 
Tagen und die medizinalfachliche und epidemiologischen 
Erkenntnisse gebieten das Verbot, die Insel Neuwerk zu 
betreten, zum Schutz der Inselbevölkerung . Die Inselbevöl-
kerung ist, wie ausgeführt, besonders schutzbedürftig .

Nach aktueller Erkenntnislage muss zudem davon aus-
gegangen werden, dass gleich effektive, aber weniger ein-
griffsintensive Maßnahmen nicht zur Verfügung stehen . 
Dafür sprechen nachdrücklich die hohen Risikofaktoren 
einer unüberschaubaren Vielzahl von Inselbesuchern, die 
Dauer, Anzahl und Intensität der Kontaktmöglichkeiten 
sowie die nicht durchgehend gewährleistete Nachverfolg-
barkeit der Inselbesucher .

Das Verbot ist auch zur Verhinderung bzw . Verzöge-
rung des Eintritts von weiteren Infektionen erforderlich, 
um das Gesundheitswesen nicht zu überlasten und die 
erforderlichen Kapazitäten für die Behandlung der 
Erkrankten, aber auch sonstiger Krankheitsfälle, weiterhin 
bereit zu halten . Daher ist die Strategie einer sog . „schlei-
chenden Immunisierung“ der Bevölkerung durch uneinge-
schränkte Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens unter 
Inkaufnahme einer weiteren Verbreitung der Krankheit bei 
gleichzeitiger Immunisierung der Bevölkerung im Rahmen 
der Ermessensausübung zwar erwogen, aber als nicht in 
gleicher Weise wirksame Maßnahme verworfen worden .

Andere mildere, gleich wirksame Schutzmaßnahmen 
sind weder ersichtlich noch angesichts der Gefahrenlage 
vertretbar . Auch wenn der Tourismus auf der Insel Neu-
werk von wirtschaftlicher Bedeutung ist, ist hier zu konsta-
tieren, dass der Schutz der Allgemeinheit vor dem hohen 
Risiko der weiteren Verbreitung dieser Krankheit höher zu 
bewerten ist als das Interesse der Inselbesucher oder Gewer-
betreibender auf der Insel .

Zu Ziffer 14:
Die Regelung dient der Klarstellung zum Geltungsvor-

rang der Regelungen dieser Allgemeinverfügung .

Zu Ziffer 15:
Als seuchenhygienische Maßnahme ist die Anordnung 

gemäß § 28 Abs . 3 in Verbindung mit §  16 Abs . 8 IfSG sofort 
vollziehbar . Widerspruch und Anfechtungsklage haben 
keine aufschiebende Wirkung .

Zu Ziffer 16:
Wegen der hohen Eilbedürftigkeit tritt die Allgemein-

verfügung an dem auf die Bekanntgabe im Amtlichen 
Anzeiger folgenden Tag in Kraft .

Zu Ziffer 17:
Wegen der bestehenden Unklarheiten in Bezug auf die 

weitere Entwicklung der epidemischen Lage sind die 
Anordnungen zunächst befristet . Bei einer entsprechenden 
zukünftigen Risikoeinschätzung werden die Anordnungen 
verlängert oder verkürzt .

Zu Ziffer 18:
Da eine Zuwiderhandlung gegen die in Ziffern 1 bis 13 

enthaltenen Anordnungen gemäß § 75 Absatz 1 Nummer 1, 
Absatz 3 IfSG strafbar ist, wird hierauf hingewiesen .

Hamburg, den 16 . März 2020

Die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
Amtl. Anz. S. 336a
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Die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz 
trifft für das gesamte Gebiet der Freien und Hansestadt 
Hamburg im Einvernehmen mit der Behörde für Schule 
und Berufsbildung folgende

Allgemeinverfügung:

 1 . Soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist, wer-
den die Schulen in der Freien und Hansestadt Ham-
burg mit Ausnahme der unter Ziffer 2 genannten Bil-
dungsgänge von Montag, den 16 . März 2020, bis ein-
schließlich Sonntag, den 29 . März 2020, geschlossen . 
Dies schließt die Vorschulklassen und die Sprachför-
derangebote nach § 28a Absatz 2 Hamburgisches Schul-
gesetz (HmbSG) ein .

 2 .  Ziffer 1 gilt nicht für die Bildungsgänge nach dem Pfle-
geberufegesetz, dem Altenpflegegesetz und dem Kran-
kenpflegegesetz .

 3 .  Die Schulschließung nach Ziffer 1 gilt nicht für die 
Anfertigung von schriftlichen Prüfungsarbeiten unter 

Aufsicht sowie mündliche und praktische Prüfungen, 
die in den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen vor-
gesehen sind .

 4 .  Die Schulschließung nach Ziffer 1 gilt nicht für Schü-
lerinnen und Schüler bis zur Vollendung des 14 . Le-
bensjahres und für alle Schülerinnen und Schüler mit 
speziellem sonderpädagogischem Förderbedarf, die aus 
familiären Gründen auf eine Betreuung angewiesen 
sind . Die Schulen können in Abweichung von § 13 
Absatz 3 HmbSG das Betreuungsangebot für diesen 
Personenkreis werktäglich auf den Zeitraum von 8 .00 
Uhr bis 16 .00 Uhr begrenzen .

 5 .  Schulfahrten ins Ausland sind bis einschließlich 31 . Juli 
2020 untersagt, alle anderen Schulfahrten und Exkur-
sionen bis einschließlich zum 30 . April 2020 .

 6 .  Die arbeitsvertraglichen und dienstrechtlichen Ver-
pflichtungen des Personals an den Schulen bleiben von 
dieser Verfügung unberührt .

BEKANNTMACHUNGEN

Amtl. Anz. Nr. 24 FREITAG, DEN 13. MÄRZ

Allgemeinverfügung 
betreffend die befristete Schließung der Schulen 

in der Freien und Hansestadt Hamburg

I n h a l t :
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Amtl. Anz. Nr. 24Freitag, den 13. März 2020

 7 .  Die Allgemeinverfügung für Reiserückkehrer aus 
COVID-19-Risikogebieten zur Beschränkung des Be-
suchs von Schulen, Kindertageseinrichtungen, Kin-
dertagespflegestellen und Heilpädagogischen Tages-
stätten vom 11 . März 2020 (Amtl . Anz . S . 297) bleibt 
unberührt . Schülerinnen und Schüler, die sich in 
einem Risikogebiet entsprechend der jeweils aktuellen 
Festlegung durch das Robert Koch-Institut (RKI) auf-
gehalten haben, dürfen an den unter Ziffer 3 genannten 
Prüfungshandlungen und den unter Ziffer 4 genannten 
Betreuungsangeboten nicht teilnehmen .

 8 .  Diese Anordnung ist gemäß § 28 Absatz 3 in Verbin-
dung mit § 16 Absatz 8 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
sofort vollziehbar .

 9 .  Auf die Strafbarkeit einer Zuwiderhandlung nach § 75 
Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 3 IfSG wird hingewie-
sen .

10 .  Diese Anordnung tritt am Tag nach der Bekanntma-
chung im Amtlichen Anzeiger in Kraft .

Begründung
Zu Ziffer 1:

Um die weitere Ausbreitung des Coronavirus SARS-
CoV-2 zu verlangsamen, müssen soziale Kontakte auch im 
Rahmen des Schulbesuchs nach Möglichkeit begrenzt wer-
den . Dem steht gegenüber das Interesse von berufstätigen 
Eltern, trotz der Personensorge für ihre Kinder ihrer 
Berufstätigkeit nachgehen zu können . An dieser Berufstä-
tigkeit besteht ein allgemeines wirtschaftliches Interesse, in 
vielen Fällen auch das Interesse, diese Berufstätigkeit im 
Sinne der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung ausüben zu können, etwa bei Beschäftigten in 
Gesundheits- und Pflegeberufen oder solchen mit hoheit-
lichen Aufgaben . Gleichwohl überwiegen die Gründe des 
Gesundheitsschutzes der Bevölkerung und lassen keine 
andere Entscheidung zu, als den Unterrichtsbetrieb tem-
porär einzustellen .

Der Senat hat der Behörde für Gesundheit und Verbrau-
cherschutz mit Senatsbeschluss im Verfügungswege am  
11 . März 2020 die Zuständigkeit für den Erlass von Allge-
meinverfügungen gemäß § 28 Absatz 1 IfSG zur Verhinde-
rung der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 und 
COVID-19 nach § 42 Satz 4 Bezirksverwaltungsgesetz in 
Verbindung mit § 1 Absatz 4 Gesetz über Verwaltungsbe-
hörden übertragen .

Diese Allgemeinverfügung wird gestützt auf § 28 Absatz 1 
IfSG . Schulen und sonstige Ausbildungseinrichtungen sind 
gemäß § 33 Nummer 3 IfSG Gemeinschaftseinrichtungen, 
die gemäß § 28 Absatz 1 IfSG ganz oder teilweise geschlos-
sen werden können .

Der vorliegend verwendete Begriff der Schulschließung 
erfasst nicht die in dem Schulgebäude stattfindenden 
Nebennutzungen .

Zu Ziffer 2:
Die Ausbildungsgänge in der Pflege sind auszunehmen, 

da an einem möglichst raschen Schulabschluss dieser Schü-
lerinnen und Schüler ein hohes öffentliches Interesse 
besteht und diese Schülerinnen und Schüler in ihren Aus-
bildungsbetrieben eine besondere gesundheitliche Fürsorge 
genießen .

Zu Ziffer 3:
Die für das Bildungswesen zuständige Behörde wird die 

Schulen rechtzeitig informieren, mit welchen Modifikatio-
nen die Prüfungen dieses Jahrganges abgelegt werden kön-
nen . Eine besondere körperliche Nähe ist bei solchen Prü-
fungsverfahren stets auszuschließen .

Zu Ziffer 4:
In Abwägung des Betreuungsinteresses der Sorgebe-

rechtigten mit der mit der Dauer der Betreuung wachsen-
den Gefahr einer Übertragung ist eine Begrenzung des 
Betreuungsangebotes auf 16 .00 Uhr verhältnismäßig .

Zu Ziffer 5:
Schulfahrten sind kein zwingender Teil schulischer 

Qualifikation und stellen eine Erhöhung des durchschnitt-
lichen Ansteckungsrisikos im Vergleich zu anderen schuli-
schen Pflichtveranstaltungen dar .

Zu Ziffer 6:
Diese Regelung dient der Klarstellung der arbeitsver-

traglichen und dienstrechtlichen Verpflichtungen .

Zu Ziffer 7:
Siehe Begründung der Allgemeinverfügung für Reise-

rückkehrer aus COVID-19-Risikogebieten zur Beschrän-
kung des Besuchs von Schulen, Kindertageseinrichtungen, 
Kindertagespflegestellen und Heilpädagogischen Tages-
stätten vom 11 . März 2020 (Amtl . Anz . S . 297) .

Zu Ziffer 8:
Als seuchenhygienische Maßnahme ist die Anordnung 

gemäß § 28 Absatz 3 in Verbindung mit § 16 Absatz 8 IfSG 
sofort vollziehbar . Widerspruch und Anfechtungsklage 
haben keine aufschiebende Wirkung .

Zu Ziffer 9:
Da eine Zuwiderhandlung gegen die Anordnung gemäß 

§ 75 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 3 IfSG strafbar ist, wird 
hierauf hingewiesen .

Zu Ziffer 10:
Diese Regelung erfolgt auf Grund der hohen Eilbedürf-

tigkeit .

Hamburg, den 13 . März 2020

Die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
Amtl. Anz. S. 329
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Allgemeinverfügung für Reiserückkehrer aus CO- 
VID-19-Risikogebieten zur Beschränkung des 
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Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich in kur-
zer Zeit weltweit verbreitet . Auch in Deutschland gibt es 
mittlerweile eine Reihe von Fällen, meist in Verbindung 
mit Reisen in Risikogebiete . Die Erkrankung COVID-19 
verläuft in den meisten Fällen als grippaler Infekt und ist 
von einem Schnupfen oder einer echten Grippe (Influenza) 
klinisch nicht zu unterscheiden .

Der Senat hat der Behörde für Gesundheit und Verbrau-
cherschutz mit Senatsbeschluss im Verfügungswege vom 
heutigen Tage die Zuständigkeit für den Erlass von Allge-
meinverfügungen gemäß § 28 Absatz 1 IfSG zur Verhinde-
rung der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 und 
COVID-19 nach § 42 Satz 4 Bezirksverwaltungsgesetz in 
Verbindung mit § 1 Absatz 4 Verwaltungsbehördengesetz 
übertragen .

Die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz 
trifft auf dieser Grundlage für das gesamte Gebiet der 
Freien und Hansestadt Hamburg im Einvernehmen mit der 
Behörde für Schule und Berufsbildung und der Behörde für 
Arbeit, Soziales, Familie und Integration folgende

Allgemeinverfügung

1 . Schülerinnen und Schüler sowie Kinder bis zur Ein-
schulung, die sich in einem Risikogebiet entsprechend 
der jeweils aktuellen Festlegung durch das Robert Koch- 
Institut (RKI) aufgehalten haben, dürfen für einen Zeit-
raum von 14 Tagen seit Verlassen des Risikogebiets 
keine Schule, Kindertageseinrichtung, Kindertages-
pflege oder Heilpädagogische Tagesstätte betreten . Aus-
reichend ist, dass die Festlegung des Gebietes als Risiko-
gebiet durch das RKI innerhalb der 14-Tages-Frist 
erfolgt .

2 . Die Personensorgeberechtigten haben für die Erfüllung 
der in Ziffer 1 genannten Verpflichtung zu sorgen . Sie 
sind unter Berücksichtigung der Voraussetzungen in 
Ziffer 1 verpflichtet, keine Betreuungsangebote der vor-
genannten Gemeinschaftseinrichtungen in Anspruch zu 
nehmen .

3 . Erhalten die Träger oder die mit den Leitungsaufgaben 
betrauten Personen der Gemeinschaftseinrichtungen 
Kenntnis davon, dass die Voraussetzung nach Ziffer 1 

BEKANNTMACHUNGEN

Amtl. Anz. Nr. 21 MITTWOCH, DEN 11. MÄRZ

Allgemeinverfügung 
für Reiserückkehrer aus COVID-19-Risikogebieten  

zur Beschränkung des Besuchs von Schulen, Kindertageseinrichtungen, 
Kindertagespflegestellen und Heilpädagogischen Tagesstätten

I n h a l t :
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Amtl. Anz. Nr. 21Mittwoch, den 11. März 2020

 vorliegt, dürfen die betreffenden Schülerinnen und 
Schüler sowie die Kinder nicht betreut werden .

4 . Diese Anordnung ist gemäß § 28 Abs . 3 i .V .m . § 16 Abs . 8 
IfSG sofort vollziehbar .

5 . Diese Anordnung tritt am Tage des auf die Veröffentli-
chung im Amtlichen Anzeiger folgenden Tages in Kraft .

6 . Diese Anordnung gilt zunächst für unbestimmte Zeit . 
Sie wird aufgehoben, sobald sich die Risikoeinschätzung 
ändert .

7 . Auf die Bußgeldvorschrift des § 73 Abs . 1a Nr . 6 IfSG 
wird hingewiesen .

Begründung
Zu Ziffer 1:

Nach den bisherigen Erkenntnissen erkranken Kinder 
nicht schwer an COVID-19 . Sie können aber ebenso wie 
Erwachsene, ohne Symptome zu zeigen, Überträger des 
Coronavirus SARS-CoV-2 sein .

Dabei ist die Übertragungsgefahr bei Kindern beson-
ders hoch, weil kindliches Spiel in den frühkindlichen 
Einrichtungen regelmäßig einen spontanen engen körperli-
chen Kontakt der Kinder untereinander mit sich bringt, 
bzw . bei Jugendlichen durch große körperliche Nähe einer 
Vielzahl von Personen über längere Zeit .

Das Einhalten disziplinierter Hygieneetiketten ist 
zudem abhängig vom Alter und der Möglichkeit zur Über-
nahme von (Eigen-)Verantwortung und bedarf daher bei 
Kindern noch einer entwicklungsangemessenen Unterstüt-
zung durch Erwachsene . Diese Unterstützung kann in den 
Einrichtungen mit einer Vielzahl an betreuten Kindern 
seitens der Aufsichtspersonen nicht immer ununterbrochen 
sichergestellt werden . Vielmehr sehen die Räume in den 
Einrichtungen in aller Regel Rückzugsmöglichkeiten vor . 
Daher kann schon räumlich eine lückenlose Überwachung 
nicht immer gewährleistet werden . Damit steigt die Gefahr, 
dass sich Infektionen innerhalb der Einrichtung verbreiten 
und diese nach Hause in die Familien getragen werden .

Aus diesen Gründen ist nach Abwägung aller Umstände 
eine allgemeingültige Anordnung im Sinne des § 28 Abs . 1 
IfSG als Schutzmaßnahme erforderlich, um die Verbreitung 
der Infektion in den genannten Einrichtungen zu unterbin-
den . Diese Anordnung betrifft die Kindertagespflege auch 
dann, wenn nur ein Kind betreut wird . Denn auch dann ist 
eine Übertragung auf weitere Kinder nicht ausgeschlossen .

Risikogebiete sind Gebiete, in denen eine fortgesetzte 
Übertragung von Mensch zu Mensch vermutet werden 
kann . Um dies festzulegen, verwendet das RKI verschie-
dene Indikatoren (u . a . Erkrankungshäufigkeit, Dynamik 
der Fallzahlen) . In den durch das RKI festgestellten Risiko-
gebieten besteht eine allgemein wesentlich erhöhte Infek-
tionsgefahr, sodass Personen, die sich dort aufhielten, als 
ansteckungsverdächtig anzusehen sind . Es ist darauf abzu-
stellen, dass das Gebiet aktuell als Risikogebiet eingestuft 
wird . Es kommt nicht darauf an, dass diese Einschätzung 

bereits zum Zeitpunkt des Aufenthalts im Sinne der Ziffer 1 
in dem Gebiet vom RKI festgestellt wurde . Die Risikoge-
biete sind unter http://www .rki .de/covid-19-risikogebiete 
tagesaktuell abrufbar .

Der Ansteckungsverdacht besteht, wenn die Person dort 
mindestens einen 15-minütigen Kontakt zu einer anderen 
Person im Abstand von weniger als 75 cm hatte . Dieses 
Kriterium grenzt deshalb den Aufenthalt von der bloßen 
Durchreise ab .

Kein Aufenthalt im Sinne der Ziffer 1 dieser Verfügung 
wird in der Regel bei einem bloßen Toilettengang, einem 
Tankvorgang oder einer üblichen Kaffeepause gegeben 
sein .

Zu Ziffer 2:

Entsprechend Ziffer 1 dürfen die Personensorgeberech-
tigten die betreffenden Kinder nicht in die Gemeinschafts-
einrichtungen bringen und das Recht auf Betreuung gegen-
über dem Träger oder der Tagespflegeperson geltend 
machen . Der Rechtsanspruch auf Betreuung nach § 24 SGB 
VIII ist insoweit eingeschränkt .

Zu Ziffer 3:

Es ist ausdrücklich keine Aufgabe der Träger bzw . des 
eingesetzten Personals bzw . der Tagespflegeperson, gezielt 
durch Nachfragen zu erforschen, ob Schülerinnen und 
Schüler sowie Kinder sich in einem Risikogebiet aufgehal-
ten haben . Nur dann, wenn eine positive Kenntnis darüber 
besteht, dürfen diese Schülerinnen und Schüler sowie Kin-
der nicht mehr betreut werden .

Zu Ziffer 4:

Als seuchenhygienische Maßnahme ist die Anordnung 
gemäß § 28 Abs . 3 i .V .m . § 16 Abs . 8 IfSG sofort vollziehbar . 
Widerspruch und Anfechtungsklage haben keine aufschie-
bende Wirkung .

Zu Ziffer 5

Wegen der hohen Eilbedürftigkeit tritt die Anordnung 
an dem auf die Bekanntgabe folgenden Tag in Kraft .

Zu Ziffer 6:

Wegen der bestehenden Unklarheiten in Bezug auf die 
weitere Entwicklung der epidemischen Lage ist die Anord-
nung zeitlich nicht befristet . Bei entsprechender erneuter 
Risikoeinschätzung wird die Allgemeinverfügung aufgeho-
ben .

Zu Ziffer 7:

Verstöße gegen diese Anordnung sind bußgeldbewehrt . 
Die Anordnung stellt eine Maßnahme nach § 28 Abs . 1 IfSG 
dar . Die Bußgeldbewehrung der Maßnahme folgt aus § 73 
Abs . 1a Nr . 6 IfSG .

Hamburg, den 11 . März 2020

Die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
Amtl. Anz. S. 297
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